
 

Betriebliche  
Krankenzusatzversicherung 

  

Wir betreuen Generationen – Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Region 

 
Die AWO Lausitz bietet für alle in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehenden 
Mitarbeitenden (nach Ablauf der Probezeit) eine betriebliche Zusatzkrankenversicherung.  

Die Anmeldung erfolgt automatisch ab dem Monat nach erfolgreich bestandener Probezeit und der monatliche Beitrag 
ist rein arbeitgeberfinanziert, d.h. ohne Zusatzkosten für Sie. 

Durch Zahlung einer Solidaritätspauschale können die Leistungen auch bei ruhendem Arbeitsverhältnis (z.B. während 
Elternzeit oder längerer Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung) beitragsfrei weiter genutzt werden und Wartezeiten 
für den Erstattungshöchstbetrag beim Zahnersatz laufen weiter. 
 

Über die betriebliche Zusatzkrankenversicherung 
können folgende Leistungen in Anspruch genommen werden: 

 

V o r s o r g e 
 

volle Kostenübernahme 
für ausgewählte, bes. wichtige Vorsorgeuntersuchungen 
im 2-Jahres-Turnus 

 Erweiterte Krebsfrüherkennung  
(Wert: ca. 820 Euro) 

 Herz- und Gefäßvorsorge inkl. Internistischer 
Check-Up (inkl. Ultraschall, Laborwertunter-
suchungen, Belastungs-EKG)  
(Wert: ca. 760 Euro) 

 Schwangerenvorsorge  
(Wert: ca. 330 Euro) 

 Sportlervorsorge (Wert: ca. 140 Euro) 

 Ergänzende Gesundheitsuntersuchungen 
(Wert: ca. 170 Euro) 

 

Z a h n e r s a t z 
 

Erstattung von  

 40 % der Gesamtkosten 
für Zahnersatz, Inlays oder lmplantate  
bis zu den Höchstsätzen der Gebühren-ordnung 
für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ/GOZ) 

 

In den ersten 48 Monaten ab Versicherungsbeginn gelten 
folgende Erstattungs-Höchstbeträge: 

 Max.    400 Euro in den ersten 12 Monaten Max.    
800 Euro nach 12 bis 24 Monaten 
Max. 1.200 Euro nach 24 bis 36 Monaten  
Max. 1.600 Euro nach 36 bis 48 Monaten 

S e h h i l f e 
 

Kostenrückerstattung für 

 eine neue Brille oder Kontaktlinsen 

 bis 150 Euro (alle 24 Monate) 
 

Z a h n v o r s o r g e 
    (neu ab 2023) 
Erstattung von  

 100 % für Füllungen  

 100 %  bei Wurzelbehandlungen 

 100 %  bei Paradontose-Behandlungen 

 60,00 Euro pro Versicherungsjahr  
  für Prophylaxe 

 
 Die Aufnahme in die betriebliche Krankenzusatzversicherung erfolgt nach der Probezeit ab dem 7. Monat der 

Beschäftigung. 
 

 Bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses (z.B. durch Elternzeit oder längere Arbeitsunfähigkeit nach Ende der 6-
wöchigen Lohnfortzahlung) können die Leistungen der bKV beitragsfrei weiter genutzt werden. 

 
 Beim Ausscheiden aus dem Unternehmen wird die Versicherung erst einmal ruhend gestellt und der 

ausscheidende Beschäftigte wird vom Versicherungsunternehmen kontaktiert um die weitere 
Verfahrensweise abzustimmen. 

 
Zögern Sie deshalb nicht, diese Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen 

und sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. 
Ihre AWO Lausitz 


